





Zwischen

der Ev.-luth. Kirchengemeinde      
vertreten durch den Kirchenvorstand

-nachstehend Gemeinde genannt-

und

dem Ev.-luth. Kirchenverband Goslar
vertreten durch den Verbandsvorstand
-nachstehend Verwaltungsstelle genannt-

wird folgende

VEREINBARUNG

geschlossen:

1. Die Kirchengemeinde überträgt unbeschadet ihrer Entscheidungs- und Verfügungsbefugnis die 

 FORMCHECKBOX 
 Finanzverwaltung
      
 FORMCHECKBOX 
 Personalverwaltung
      
der Verwaltungsstelle. 

Die Verwaltungsstelle wird nur auf der Grundlage der vom Kirchenvorstand der Gemeinde gefassten Beschlüsse tätig.

2. Im Bereich der Finanzverwaltung übernimmt die Verwaltungsstelle insbesondere alle mit der 
· Abwicklung der laufenden Kassen und Buchungsgeschäfte

· laufenden Begleitung in Haushaltsangelegenheiten

· Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug

· Verwaltung des Finanzvermögens

einhergehenden Aufgaben.

Im Bereich der Personalverwaltung übernimmt die Verwaltungsstelle insbesondere die mit der
· Erstberatung der Anstellungsträger und Mitarbeiter/innen

· Begründung von Arbeitsverhältnissen

· Überprüfung von Berechnungen, Auszahlungen, Rückzahlungsüberwachung und Überprüfung der Stammblätter

· Abrechnung von Personalkosten mit Dritten Stellen

· laufenden Personalsachbearbeitung

· Beendigung von Arbeitsverhältnissen

verbundenen Aufgaben.

3. In der Gemeinde sind weiterhin folgende Aufgaben wahrzunehmen:

· im Bereich Finanzverwaltung insbesondere

Führung der Barkasse, Kontierung der Belege und Verwaltung des Inventarbuches 
sowie
· im Bereich der Personalverwaltung insbesondere
Einstellungs- und Personalgespräche, Dienstaufsicht, Genehmigung von Urlaub, Freistellungen und Dienstreisen, Anordnung von Mehrarbeitsstunden, Umsetzung der Arbeitsplatzbeschreibung und Dienstanweisung.
4. Die Gemeinde verpflichtet sich, der Verwaltungsstelle alle für die Finanzverwaltung erforderlichen Unterlagen zuzuleiten und Anordnungen rechtzeitig schriftlich zu erteilen. 

Für die Personalverwaltung werden der Verwaltungsstelle die Personalakten sowie alle personalrechtlich relevanten Unterlagen, Schriftstücke und Beschlüsse rechtzeitig zur Verfügung gestellt.

5. Die Verwaltungsstelle verpflichtet sich, die ihr übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß unter Beachtung der rechtlichen Bestimmungen unverzüglich auszuführen. 
6. Bei Übertragung der Finanz- und Personalverwaltung an die Verwaltungsstelle entfällt die Budgetzuweisung für Rechnungsführung in Gemeinden bis auf einen Anteil von 10 %. Die in der Gemeinde verbleibenden Aufgaben werden darüber hinaus im Rahmen des Verwaltungsdienstes finanziert und sichergestellt. 

Soweit der Verwaltungsstelle nur die Finanzverwaltung übertragen wird, erhält die Kirchengemeinde für verbleibende Aufgaben im Bereich der Finanzverwaltung 25% des Rechnungsführerbudgets (gem. Anlage 2 Bestimmungen der Kirchenverordnung zur Anwendung des Kirchensteuerverteilungsgesetzes). In den Fällen, in denen lediglich die Personalverwaltung an die Verwaltungsstelle übertragen wird, hat die Verwaltungsstelle Anspruch auf 30% des Budgetanteils für Rechnungsführung in Gemeinden.

Bei der Übertragung von Finanz- und Personalverwaltung von unselbständigen Einrichtungen der Gemeinden (z.B. Kindertagesstätten) wird im Hinblick auf die Aufteilung der Verwaltungskostenumlage eine gesonderte Vereinbarung geschlossen.

7. Die Verwaltungsstelle haftet nicht für Schäden, die aufgrund fehlerhafter oder verspäteter Anweisung und Mitteilung der Gemeinde entstehen, sie tritt Dritten gegenüber ausschließlich als Erfüllungsgehilfe auf. 

8. Auf Anforderung hat die Verwaltungsstelle dem/der geschäftsführenden Pfarrer/in oder der dem/der vom Kirchenvorstand Beauftragten vollständig und umfassende Auskünfte zu erteilen. 

Die Verwaltungsstelle verpflichtet sich, die Bestimmungen über den Datenschutz einzuhalten. 

9. Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, sie kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist ausführlich zu begründen. Ferner bedarf sie der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.

10. Nebenabreden bedürfen der Schriftform.

11. Diese Vereinbarung tritt vorbehaltlich der kirchenaufsichtlichen Genehmigung mit Wirkung vom       in Kraft.
Ev.-luth.      


- Kirchenvorstand -


     

  , den      




(L.S.)



                               (Vorsitzende/r)
                    (Stellvertretende/r Vorsitzende/r)

Goslar  , den      

  
Ev.-luth. Kirchenverband Goslar   
- Verbandsvorstand -





(L.S.)

_
                              (Vorsitzende/r)
                    (Stellvertretende/r Vorsitzende/r)


  
Vorstehende Vereinbarung wird hiermit kirchenaufsichtlich genehmigt. Mit der Erteilung der 

kirchenaufsichtlichen Genehmigung ist eine Zusage der Landeskirche über entsprechende 

finanzielle Zuweisungen nicht verbunden.

Wolfenbüttel, den 


Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig




- Landeskirchenamt -


(L.S.)                                               i.A.

Verteiler:   1. Kirchengemeinde      
                 2. Kirchenverband Goslar

                 3. Landeskirchenamt

